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St.-Florian-Vertrag 
 
 

zwischen der Öffentlichen Feuerversicherung Sachsen-Anhalt und 
dem Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. 

 
 
 
 
 
Präambel 
 
Die Vertragspartner messen der Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und 
den ÖSA Versicherungen eine große Bedeutung zu. Dazu ist in dem auf Gegensei-
tigkeit basierenden Rahmenabkommen zwischen den ÖSA Versicherungen und dem 
Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. im Artikel 2, Absatz 2 der mögliche 
wirkungsvolle und besonders preiswerte Versicherungsschutz für den 
Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. erwähnt. 
 
Dieser Versicherungsschutz – genannt St.-Florian-Vertrag – umfasst eine Unfall-, 
eine Haftpflicht-, Inventar- und eine Kaskoversicherung für Schäden an privateigenen 
Kraftfahrzeugen bei Unfällen während der satzungsgemäßen Tätigkeit und eine Ver-
eins-Rechtsschutzversicherung.   
 
1. Beginn und Ende des Vertrages  
 
Versicherungsbeginn ist der 01.08.2005, 12 Uhr. Der Versicherungsschutz endet 
am31.07.2006, 12 Uhr. Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch. 
 
2. Beitrag, Beginn und Ende der Haftung 
 
Der Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. verpflichtet sich, den ÖSA Ver-
sicherungen bei Vertragsabschluß eine aktuelle Mitgliederliste zur Verfügung zu 
stellen. Der Jahresbeitrag errechnet sich aus der Anzahl der Mitglieder - nur natür-
liche Personen - des Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. und dem Bei-
tragssatz von 0,66 EUR einschl. der gesetzlichen Versicherungssteuer. Die ÖSA er-
kennt die bei Vertragsabschluss vorgelegte Mitgliederliste für die Dauer des Vertra-
ges als Berechnungsgrundlage an. Veränderungen müssen innerhalb der Vertrags-
laufzeit nicht nachgemeldet werden. Der Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel 
e.V. zahlt den Beitrag unverzüglich nach Aushändigung des Dokumentes. Die Folgen 
nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. Die ÖSA Versicherungen 
sind berechtigt, bei verspäteter Beitragszahlung Verzugszinsen zu berechnen.  
 
Versicherte Personen sind die in der aktuellen Mitgliederliste aufgeführten natür-
lichen Personen. 
 
Die Haftung der ÖSA Versicherungen beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, und 
zwar auch dann, wenn sie zur Beitragszahlung erst später auffordert, der Beitrag 
aber dann unverzüglich gezahlt wird. Die Haftung der ÖSA Versicherungen endet mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt.  
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3. Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
4. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
 
Alle für die ÖSA Versicherungen bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen, aus-
genommen die Anzeige eines Schadens gemäß den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Direktion der ÖSA Ver-
sicherungen, Am Alten Theater 7,  39104 Magdeburg gerichtet werden.  
 
Hat der Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V.. eine Änderung seiner An-
schrift den ÖSA Versicherungen nicht mitgeteilt, genügt für die Willenserklärungen, 
die dem Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel e.V. gegenüber abzugeben sind, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte bekannt gegebene 
Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne Anschrif-
tenänderung bei regelmäßiger Beförderung zugegangen sein würde. 
 
5. Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem St.-FLORIAN-Vertrag gelten die inländischen Gerichtsstände 
nach §§ 13,17,21,29 ZPO und § 48 VVG. 
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Unfallversicherung 
 
Die private Unfallversicherung für die Mitglieder der Feuerwehrvereine ist dazu ge-
schaffen, von den Mitgliedern wirtschaftliche Schäden abzuwenden, falls der Ver-
sicherte durch einen Unfall bei satzungsgemäßer Vereinstätigkeit einschließlich des 
Wegerisikos in seiner Erwerbsfähigkeit vorübergehend oder dauernd beeinträchtigt 
wird oder den Tod erleidet. Weil die Feuerwehrvereine selbständige Vereine sind und 
somit vereinssatzungsgemäße Aufgaben erfüllen, werden diese Tätigkeitsbereiche 
ihrer Mitglieder nur in Ausnahmefällen als dienstliche, ehrenamtliche und somit ge-
setzliche Tätigkeiten anerkannt und fallen in der Regel nicht unter den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz.  
 
Vertragsgrundlage sind die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 
2000), abgedruckt in Anlage 1. 
 
Die Versicherungssummen betragen: 
 
 für den Todesfall       EUR 15.000,00 
 für den Fall der Vollinvalidität     EUR 40.000,00 
 Unfall-Krankenhaus-Tagegeld mit Genesungsgeld  EUR        15,00 
 vom ersten Tag des Krankenhausaufenthaltes an 
 Bergungskosten       EUR   2.000,00 
 
Für Mitglieder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr tritt anstelle der Versicherungs-
summe für den Todesfall der Ersatz der nachweislich aufgewendeten Bestattungs-
kosten bis EUR 10.000,00. 
 
Risikoträger ist die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt. 
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Haftpflichtversicherung 
 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereinsmitglieds, insbesondere aus den 
gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem Vereinszweck ergeben-
den Eigenschaften, Rechtsverhältnissen, Tätigkeiten und Veranstaltungen (z.B. Mit-
gliederversammlungen, Feuerwehrfeste, Festzüge) einschließlich der damit in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten sowie der Betrieb 
von Bewirtschaftungen in eigener Regie. Mitversichert sind auch Veranstaltungen, 
die über den Rahmen gewöhnlicher Vereinsveranstaltungen hinausgehen (z.B. Lan-
desfeuerwehrtage oder –feste, Bezirks- oder Kreisfest und die dabei stattfinden Um-
züge sowie Jugend- und Spielleutetreffen und Wettbewerbe).  
 
Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der Jugendleiter und die übernommene 
Aufsichtspflicht- sowie die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder im fest-
gelegten Tätigkeitsbereich. 
 
 
Vertragsgrundlage sind die Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB),  Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversiche-
rung (BBR 5 und BBR 52), abgedruckt in Anlage 2.  
 
Die Deckungssummen betragen je Schadenereignis: 
 
 EUR 2.000.000,00  für Personen- und / oder Sachschäden 
 EUR    100.000,00  für Vermögensschäden 
 EUR           250,00  Selbstbehalt nur für Mietsachschäden. 
 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
höchstens das Doppelte dieser Versicherungssummen. 
 
Risikoträger ist die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt. 
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Kaskoversicherung für Schäden an privateigenen Kraftfahrzeugen bei Unfällen 
während satzungsgemäßer Tätigkeit der Mitglieder 
 
Im Gegensatz zu den im § 11 HBKG festgelegten Verpflichtungen der Träger der 
Freiwilligen Feuerwehren, den Mitgliedern der Feuerwehren, für die im dienstlichen 
Einsatz entstandenen Sachschäden eine Entschädigung zu gewähren, haben die 
Mitglieder der Feuerwehrverbände und –vereine keinen gesetzlichen Anspruch auf 
eine Sachentschädigung bei entstandenen Schäden an ihren privaten Kraftfahrzeu-
gen in Ausübung der satzungsgemäßen Vereinstätigkeit. Der Schließung dieser 
Lücke dient dieser Vertrag. 
 
 Der Versicherungsschutz gilt für alle Fahrten, durch die die Mitglieder zur Erfüllung 
satzungsgemäßer Tätigkeiten zu einem auswärtigen Ort hin und zurück befördert 
werden, sofern nicht aus einer privaten Kaskoversicherung Ersatz verlangt werden 
kann.  Die Kaskoversicherung nach dem „St. Florian-Vertrag“  tritt ein, wenn keine 
private Kaskoversicherung besteht. Ist Versicherungsschutz aus einer privaten Kas-
koversicherung gegeben, so geht dieser vor. Aus dem „St.-Florian-Vertrag“ wird dann 
die vereinbarte Selbstbeteiligung und der Verlust des Schadenfreiheitsrabattes er-
setzt. 
 
Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Vertragspartner regeln sich nach den Allge-
meinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) in der jeweils gültigen 
Fassung (Anlage 3). 
 
Die Versicherungssummen betragen: 
 

EUR   15.000,00 je Fahrzeug 
EUR 150.000,00 Gesamtentschädigung pro Jahr 
EUR        150,00 Selbstbehalt je Schadenereignis 

 
Risikoträger ist die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt. 
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Inventarversicherung 
 
 
Versichert sind vereinseigene Sachen, z.B. Schränke, Fahnen und Standarten, Mu-
sikinstrumente, Transparente, Tanzböden, Holzgerüste zur Erstellung von Festzelten 
sowie Ausrüstungsgegenstände für Leistungswettkämpfe und u.U. Büroeinrichtun-
gen. Versicherungsschutz wird für Schäden durch die Gefahren Feuer, Einbruch-
diebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel gewährt. Der Versicherungs-
schutz bezieht sich sowohl auf das Vereinseigentum in Kameradschaftsheimen oder 
Vereinslokalen, als auch auf das in häuslicher Obhut der Mitglieder befindliche Ver-
einsvermögen wie Musikinstrumente, Fahnen, Schränke und dgl., soweit dieses nicht 
durch die Hausratversicherung des Obwalters versichert ist. Bei satzungsgemäßen 
oder angeordneten Veranstaltungen sind außerhalb der Versicherungsräumlichkeiten 
befindliche Sachen innerhalb Europas versichert, wobei für die Einbruchdiebstahl-
versicherung die Unterbringung in gut verschlossenen Räumen (Gebäude) Voraus-
setzung ist. 
 
Die Versicherungssummen betragen: 
 
 EUR   3.000,00  je Verein 
 EUR 20.000,00  Landesfeuerwehrverband, Bezirks-, Kreisverband 
  
Vertragsgrundlage sind die Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung 
(AFB 87), die Allgemeinen Bedingungen für die Einbruchdiebstahl- und Raubver-
sicherung (AERB 87), die Allgemeinen Bedingungen für die Leitungswasserversiche-
rung (AWB 87) und die Allgemeinen Bedingungen für die  Sturmversicherung 
(AStB87) und das Haftungspaket „Sicherheit“, abgedruckt in dem Druckstück GE. 
33.50 (10/2003) - Anlage 4. 
 
Risikoträger ist die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt. 
 



  
 

FLORIAN Vertrag  (Stand 22.03.2004) Seite 7 
 

Vereinsrechtsschutzversicherung 
 
Der Rechtsschutzversicherer übernimmt aus satzungsgemäßer Vereinstätigkeit die 
erforderlichen Kosten bei Verfolgung folgender Rechtsangelegenheiten. 
 

- Geltendmachen gesetzlicher Schadenersatzansprüche 
- Verteidigung in Strafverfahren 
- Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Sozialgerichten in Angelegen-

heiten der Sozialversicherung 
 
Verkehrsrechtsschutz ist nicht Gegenstand des Vertrages. 
 
Vertragsgrundlage sind die Allgemeinen Bedingungen für die Vereinsrechtsschutz-
versicherung, abgedruckt in Anlage 5.  
 
Die Versicherungssummen betragen: 
 
 EUR 102.358,00 Versicherungssumme 
 EUR   25.565,00 Strafkaution 
 
Risikoträger ist die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft. 
 
 
 
 
 
 
Magdeburg,   Salzwedel, 29.07.2005 
    
     
     
     
     
Öffentliche Feuerversicherung 
Sachsen-Anhalt 

 Feuerwehrverband Altmarkkreis 
Salzwedel e.V. 

     
     
 
 


